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1663 März 8 . A

KAUFBRIEF "UMB 800 GL. IN MÜNTZ UFF HANNSS MEYER DEM STATHALTER
VON UETZWEIL STEHENDT, KAUFFT HERR LANDTSHAUPTMAN
[UND LANDSCHREIBER DER FREIEN ÄMTER] BEADT JACOB [ I . ]
ZURLAUBEN, VON ULY MEYER VON WOHLEN UMB 600 GL. IN
MÜNTZ PAAR"

”Zuo wüssen unnd Khundt seige menigklichem mit diserem brieff , dass

. . . Uly Meyer von Wohlen , mit rechtem wüssen und guoter Zeitlicher

Vorbetrachtung , umb mehr und besser seines nutz , und frommens willen,

Eines wahren , uffrechten . . . undt unwiderrüeffliehen Kauffs , uffrecht

und redtlich verkaufft , und Zue Kauften geben hat , dem . . . Oberist

Veldtwachtmeister Beadt Jacob [ I . ] Zur Lauben , Ritter , Landthauptman

unnd Landtschreibern in Freyen Emptern Benandtlichen . . . [ 800 ] Guldin

in Müntz , genemmer landtleüffiger Währschafft , allwegen . . . [ 40 ] Lu-

cerner Schilling , für ein Jeden guldin meinendte , welche Summa in

Freyen Empteren stehet , und Hanns Meyer , sein brueder , der Stathalter

Zue Uetzweil [ im Amt Villmergen ] schuldig ist , lut eines Kauft brieffs

den . . . [ 10 . ] Mai des [ 1661 . ] Jahrs uffgerichtet , welche Summa vol-

gendter gestalten verfallen Thut , Nämbliehen uff künfftig Wiehenachten

des . . . [ 1663 . ] Jahrs . . . [ 100 ] guldin , und Zue Jahrumb uff Wiehnacht

[1664 ] wider . . . [ 100 ] guldin , und forthan , bis die . . . [ 800 ] guldin,

Zwahr alle Zahlungen ohne Zins , völlig erleitt seindt ; unnd verfalt

die letste Zahlung uff Wiehenacht des . . . [ 1670 . ] Jahrs , undt dass al¬

les , ohne wolermelten H. Landthauptmans oder rechtmessig Jnhabern dis

brieffs Costen und Schaden , dessen allessen nun obgemelter Schuldtner

Stathalter Hanns Meyer wohl Zuefriden wahre und demme steiff nach Zue-

khommen unnd Zue geleben versprochen hatte . Darumben der Kauff Zue

gangen und beschehen , umb . . . [ 600 ] Guldin in Müntz , vor angezogner

Währschafft auch also vor Einem Ehrsammen Gericht . . . [ des Amtes ] Vil-

mergen nach Ampts Brauch und Recht gevertiget worden welche Herr Keüf-

fer dem Verkeüffern , also bahr usgericht unnd bezalt hat , darumben

dann Verkäuffer dem H. Keüffer , seine Erben , und wehr sonsten quitie-

rens vonöthen , frey , quit , ledig unnd looss sagen und hiemit verspre¬
chen thuet Jm fahl ess wider verhoffen , Zue Einichem Verlurst oldt ab-

gang khommen solte , Er hierumben , Jederweylen Nachwähr sein , und also

sein dismählig besitzendtes hab und guet , ligendts und fahrendts in

der aller Krefftigst Formb , verpfendt haben , und den verlurst , Er sei¬

ge Klain oder gross , auss gedachtem seinem hab und guet ersetzen wol¬

le , Alles nach Jnhalt gedachter Zue Vilmergen beschehener Fertigung.

Mit solchem weitern geding , und in den rechten , das mehr und wohler-
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melter H. Landtshauptman Beadt Jacob Zur Lauben , der Keüffer , solche
obbeschribne erkauffte Summa, nach Jnhalt und vermög brieff und Sig¬

len , nun mehr , als sein Eigen guet , Zue sein und seiner Erben handen
unnd gewählte hinnämmen und bezeiichen , darmit Handtlen , schalten,
wählten , thun und lassen solle und möge , nach seinem freyen willen

unnd Wohlgefallen , wan Menigklichen daran gantz ungesaumbt und unge-
ihrt , alles getrüwlich und ohngefahrlieh . Unnd dessen Zue wahrem Ur-
khundt , ist diser Brieff , mit dess . . . Johann Conradt Grebels des

Raths und Panners Vortrager lobl . Statt Zürich , der Zeit Landtvogts in
Freyen Emptern gewöhnlichem Jnsigel ( jedoch Jhmme und seinen Erben,
wie auch der Landtvogtey Jn allweg ohne schaden ) offendtlich besiglet

und geben worden , den . . . ".

Original , mit Siegel , geschrieben von Hans Konrad Grebel
AH 96 , 203 - 204
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